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Thema
Dokumentennummer / Revision
1. Örtliche Gegebenheiten der Tankstelle
EX0101 / 01
· Beschreibung Gebäude, Tankplatz, tanktechnische Einrichtungen
· Verantwortliche Personen und Organisation, Besitzer der Tankstelle
2. Arbeitsplatz-, Verfahrens- und Tätigkeitsbeschreibung
EX0201 / 01
· Beschreibung aller für den Explosionsschutz relevanten Prozesse
3. Zoneneinteilung
EX0301 / 01
· Ex-Zonendefinition, Ex-Zonenplan 

4. Stoffdaten
EX0401 / 01
· Sicherheitsdatenblätter
· Benzin, Diesel, Erdgas, u.a.
5. Technische Massnahmen
EX0501 / 01
· Massnahmen zur Verhinderung/Einschränkung der Bildung einer explosionsfähigen Atmosphäre 

· Massnahmen zur Verhinderung von Zündquellen

· Konstruktiver Explosionsschutz
· Technische Massnahmen bei Störungen und Notfällen

6. Organisatorische Massnahmen
EX0601 / 01
· Persönliche Schutzausrüstung

· Information und Instruktion, Betriebsanweisungen, Arbeitsfreigaben (z.B. Heissarbeiten)
· Vorgehen bei Notfällen
7. Konformitätserklärungen und Bedienungsanleitungen
EX0701 / 01
 zu Arbeits- und Betriebsmittel
· Liste der vorhandenen Arbeits- und Betriebsmittel mit Eignungsnachweis
8. Prüfungen und Kontrollen
EX0801 / 01
· Prüfung Neuanlage, wiederkehrende Prüfungen, eigene Kontrollen
9. Mitgeltende Unterlagen
EX0901 / 01
· Liste der mitgeltenden Unterlagen
10. Weitere Unterlagen, Dokumente

· Stationsunterlagen

1. Einleitung
1.1
Ziele des Explosionsschutzes

Das zentrale Ziel des Explosionsschutzes ist der Schutz der Gesundheit und des Lebens der Arbeitnehmer und Kunden vor den Gefahren einer Explosion.

Explosionsgefahren können überall dort auftreten, wo brennbare Gase, Dämpfe oder Stäube gelagert, verarbeitet oder umgeschlagen werden.

Der Arbeitgeber (Tankstellenbetreiber) ist verantwortlich, dass alle notwendigen Massnahmen zur Verhinderung und zum Schutz gegen Explosionen getroffen werden.

1.2
Was der Tankstellenbetreiber wissen muss

Die Vorschriften bezüglich Explosionsschutz basieren auf den europäischen ATEX Richtlinien 95 und 137.

Die SUVA hat diese Richtlinien im Merkblatt 02153-d „Explosionsschutz – Grundsätze, Mindestvorschriften, Zonen“, für die Schweiz umgesetzt und konkretisiert.

Für die Hersteller von Ex-geschützten Komponenten ist die ATEX 95 relevant. Diese EU Richtlinie gilt auch in der Schweiz und wurde in der VGSEB umgesetzt. In dieser Verordnung sind die Anforderungen an Komponenten (Geräte und Schutzsysteme) für den Einsatz in Ex-Zonen sowie das Prüf- und Konformitätsbewertungsverfahren geregelt.

Die ATEX 137 regelt den Arbeitnehmerschutz und definiert die Aufgaben und Pflichten von Arbeitgebern bzw. Betreibern von Anlagen. Diese Richtlinie gilt sowohl für alte wie für neue Anlagen.

Als Neuerung müssen sowohl die Bewertung des Arbeitsplatzes (Stoffe, Risiken, Zonen, Massnahmen) als auch der Arbeitsmittel (Konformität entsprechend der Zonen) gemeinsam in einem Dokument zusammenfassend dargestellt werden.

[image: image1.png]EU Richtlinie 94/9/EG

ber Gerate und Schutzsysteme zur Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen

VGSEB
CH Verordnung SR 734.6

ber Gerate und Schutzsysteme zur Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen

b 4

(R

Arbeitsplatz

Arbeitgeber/ Betreiber

ATEX 137
EU Richtlinie 99/92/EG

aber Mindestvorschriften zur Verbesserung des
Gesundheitsschutzes und der Sicherheit der
Adbeitnehmer, die durch explosionsgefahrdete
Atmospharen gefahrdet werden kinnen

VUV
CH Verordnung SR 832.30

ber die Verhitung von Unfallen
und Berufskrankheiten

Risikoermittlung
Zoneneinteilung
nformitatspriifung
Massnahmen

Explosionsschutz-
dokument





1.3
Welche Schritte muss der Tankstellenbetreiber unternehmen

Gegenüber früher sind die Pflichten der Arbeitgeber genauer spezifiziert. Zusammengefasst sind es folgende Auflagen:

· Die Explosionsgefahren im Betrieb sind zu ermitteln und die Risiken zu bewerten.

· Die Arbeitsbereiche sind in Ex-Zonen einzuteilen (die Zonen, insbesondere für Stäube sind neu definiert worden).

· Die vorhandenen bzw. zu beschaffenden Arbeitsmittel (Maschinen, Geräte, Schutzsysteme) müssen entsprechend den festgelegten Zonen ausgewählt bzw. die Konformität muss bewertet werden.

· Es sind spezifische (organisatorische und technische) Massnahmen gegen Explosionsgefahren zu treffen.

· Wo verschiedene Arbeitnehmende im gleichen Arbeitsbereich tätig sind, sind Koordinationsmassnahmen vorzusehen.

· Die Ergebnisse der Analyse sowie die Massnahmen müssen in einem „Explosionsschutzdokument“ festgehalten werden.

· Jede organisatorische und betriebliche Änderung, welche das Explosionsschutzdokument betrifft, muss dokumentiert werden.

Das vorliegende Standard-Explosionsschutzdokument soll dem Tankstellenbetreiber helfen bei der Umsetzung der ATEX 137, spezifisch auf seine Situation vor Ort.
Die nachfolgenden „Standard-Dokumente“ können verwendet werden oder es können auch bereits bestehende Dokumente des Betreibers benützt werden.

Die „Standard-Dokumente“ erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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